
 
 

Beschluss 
 

des Bau- und Umweltausschusses 
 

gefasst in öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Altstadtsanierung; 
Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm IV – 
„Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
Städtebauliche Neuordnung im Sanierungsgebiet „Altstadt“ 
Sanierung des Gebäudes Neue Gasse 13, Fl.-Nrn. 378, 378/2, 378/3 in Kaufbeuren 

 
 
1. Der Bericht der Stadtplanung und Bauordnung vom 01.08.2019 dient zur Kenntnis. 

 
2. Das Projekt „Modernisierung des Gebäudes Neue Gasse 13“ ist auf der Grundlage der 

genannten Kostenschätzung und Wirtschaftlichkeitsberechnung aufbauend bei der Regierung 
von Schwaben zur Bewilligung von Städtebauförderungsmitteln vorzulegen. 
Der Zuwendung richtet sich nach der von der Regierung von Schwaben bewilligten 
Kostenerstattungsbetrag (Förderhöchstbetrag). 

 
Deckungsvorschlag: Für die Durchführung der Maßnahme werden Haushaltsmittel für das 

Jahr 2020 angemeldet: KTR 511210 
SK 0193712 
INV-Code 212IMM005 

 
Zuschussfähig:  ja Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm „Aktive Zentren“ 
  nein  
 

 
Jastimmen: 12               Neinstimmen: 0               Anwesend: 12 
 
Originalbeschluss an 402 (über den Referatsleiter) 
 
 
 
Kaufbeuren, 11.09.2019 
 
 
 
 
 
Stefan Bosse 
Oberbürgermeister 
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